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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 6 8 / 2 0 2 0 / B V    
Datum: 

26.10.2020 

Federführung: 

Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Beteiligung: 

Dezernat I, Rechtsamt 
Dezernat V, Bürger- und Ordnungsamt 

Betreff: 

Einwohnerantrag Wohnungspolitik Heidelberg, 
Behandlung der Angelegenheit 
Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung 
hier: Herr Christoph Nestor, Vorsitzender des 
Mietervereins Heidelberg und Umgebung e.V., oder 
Stellvertretung 
und Frau Ilse Rieker, Bürgeraktion Wohnwende 
Heidelberg, oder Stellvertretung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Soziales und 
Chancengleichheit 

10.11.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit beschließt die digitale Anhörung von 
Frau Ilse Rieker, Bürgeraktion Wohnwende Heidelberg oder Stellvertretung und von Herrn 
Christoph Nestor, Vorsitzender des Mietervereins Heidelberg und Umgebung e. V, oder 
Stellvertretung, als Betroffene gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung. 
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Begründung:  

Im Gemeinderat am 23. Juli 2020 wurde beschlossen, dass für die weitere Beratung des 
Einwohnerantrags Wohnungspolitik Heidelberg sowohl die Vertrauenspersonen sowie 
gegebenenfalls Sachkundige aus dem Kreis der Initiator*innen des Einwohnerantrages angehört 
werden sollen. 

Frau Ilse Rieker soll als Vertrauensperson und Herr Christoph Nestor als Sachkundiger aus dem 
Kreis der Initiator*innen des Einwohnerantrages gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung in der 
Sitzung des Ausschusses für Soziales und Chancengleichheit digital gehört werden.  

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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